
Wirtschaftliche Notlage
Zusatzvorsorge
(Provinzen Trient und Bozen)

 

Leistungen

Beitrag für den Aufbau einer Zusatzrente

 

Absicherung

Zusatzvorsorge

Beschrei-
bung

Unterstützung der Beitragszahlung in einer wirtschaftlichen Notlage

Zielgruppe

Lohnabhängige Arbeitnehmer/innen und Selbstständige, die in einem Zusatzrentenfonds eingeschrieben 
sind

Zugangs-
voraus-

setzungen

 > Zum Zeitpunkt des Ansuchens seit mindestens zwei Jahren den Wohnsitz in einer Gemeinde der Region 
Trentino-Südtirol zu haben.

 > Ab der wirtschaftlichen Notlage seit mindestens zwei Jahren in einen Zusatzrentenfonds 
eingeschrieben zu sein (ausgeschlossen sind individuelle Rentenpläne und bereits vor 1993 gegründete 
Zusatzrentenfonds).

 > Grund für die wirtschaftliche Notlage:
• Bezug von Beihilfen, die bei Verlust des Arbeitsplatzes auf gesamtstaatlicher oder Landesebene 

vorgesehen sind, sofern dieser nicht auf den Willen der/des Arbeitnehmenden zurückführbar ist. 
Dies gilt unbeschadet der Fälle, in denen der Anspruch auf die Beihilfe in jedem Fall besteht (z.B. 
Kündigung aus triftigem Grund oder während der Mutterschaftszeit)

• Bezug von Beihilfen auf gesamtstaatlicher, regionaler und Landesebene bei vollständiger 
Aussetzung des Arbeitsplatzes

• Beschäftigung ausschließlich mit Mitarbeitsverhältnissen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. Juni 2015, Nr. 81 (Regelung der Arbeitsverträge und 
Überarbeitung der Bestimmungen in Sachen Aufgaben laut Art. 1 Abs. 7 des Gesetzes vom 10. 
Dezember 2014, Nr. 183), wobei Personen, die direkte Rente beziehen, ausgeschlossen sind

• Abwesenheiten wegen Krankheit und/oder Unfall, die über den von dem jeweiligen Vorsorgeinstitut 
und vom Arbeitgeber entschädigten Zeitraum hinausgehen.

Wirtschaft-
liche Lage

Die  wirtschaftliche Lage muss einem Nettoäquivalenzeinkommen von höchstens 30.000 € jährlich eines 
einköpfigen Haushalts entsprechen. Bei Mehrpersonenhaushalten finden die von den beiden Autonomen 
Provinzen für die Berechnung der jeweiligen Indikatoren der wirtschaftlichen Lage der Familie angewandten 
Gewichtungsskalen Anwendung. Die wirtschaftliche Lage der in der Provinz Trient wohnhaften Personen 
wird nämlich nach dem ICEF-Berechnungssystem und jene der in der Provinz Bozen wohnhaften Personen 
nach den Kriterien für die Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.
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Höhe und 
Dauer der 

Maßnahme

Der Beitrag kann für nicht kontinuierliche Zeiträume für mindestens 4 und höchstens 208 Wochen und im 
Betrag von 33 € pro Woche geleistet werden. Für die Personen, die Beihilfen im Zusammenhang mit den 
Tagen der vollständigen Suspendierung von der Arbeit beziehen, beläuft sich der genannte Betrag auf 11 €. 

Verlust des 
Beitrags

Fehlende Zugangsvoraussetzungen: sollte aus den Kontrollen der Pensplan Centrum AG hervorgehen, 
dass die Erklärungen nicht der Wahrheit entsprechen oder verbindliche Informationen nicht angegeben 
wurden, wird die Pensplan Centrum AG neben der Erhebung eventueller Strafgebühren die ausgezahlten 
Beiträge widerrufen und die gesetzlich vorgesehenen Verwaltungsstrafen anwenden.

Wichtige 
Anmerkun-

gen

Der genehmigte Beitrag wird von der Pensplan Centrum AG direkt in den Rentenfonds, in den der/die An-
tragsteller/in eingeschrieben ist, eingezahlt.

?
Wie 

wird das 
Ansuchen 
gestellt?

Das Ansuchen kann in jedem Pensplan Infopoint oder bei der Pensplan Centrum AG abgegeben werden.
Das Ansuchen  muss sich auf eine wirtschaftliche Notlage beziehen. Bei mehreren wirtschaftlichen Notla-
gen müssen mehrere Ansuchen gestellt werden.

Fristen für 
die Antrag-

stellung

Das Ansuchen muss immer bei Ende der Notsituation, d.h. nach 208 Wochen eingereicht werden.
Das Ansuchen muss innerhalb 30. Juni des zweiten Jahres, das auf das Ende der Notsituation folgt, einge-
reicht werden. 
Sollte die wirtschaftliche Notlage über 208 zusammenhängende Wochen andauern, muss das Ansuchen 
nach Ablauf der 208 Wochen, innerhalb des 30. Juni des zweiten Jahres, das auf das Ende der Notsituation 
folgt, eingereicht werden.
Ansuchen, die nach dieser Frist eingereicht werden, werden abgelehnt.
Pensplan Centrum AG wird nicht vollständige Ansuchen aussetzen und die Ergänzung der Dokumente 
verlangen. Werden die Fristen für die Ergänzung der Dokumentation nicht eingehalten, wird das Ansuchen 
abgelehnt.

Auszahlende 
Körper-
schaft

Pensplan Centrum AG
Mustergasse 11, 39100 Bozen
Via Gazzoletti 47, 38122 Trient
Tel. Bozen: 0471 317600 – Tel. Trient: 0461 274800 - www.pensplan.com

Gesetzes-
quelle

Titel III der Verordnung, die mit Dekret des Präsidenten Der Region Nr. 12/2022, erlassen wurde.
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